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8014 
Plakatierungsverordnung St. Pölten; durch () 11 PresseG nicht 

gedeckt 

Erk. v. 22. März 1977, V 32/36 (vgl. Kundmachung BGBl. 237/1937) 

Die Kundmachung des Bundespolizeikommissariates St. Pölten vom 20. Mai 
1966, Z. P 4153, kundgemacht am 20. Mai 1966 au der Amtstafel des 
Bundespolizeikommissariates St. Pölten, war gesetzwidrig. Die Verordnung ist 
nicht mehr anzuwenden. 

Der Bundesminister für Inneres ist zur unverzüglichen Kundmachung dieser 
Feststellung im Bundesgesetzblatt verpflichtet. 

Entscheidungsgründe: 

I. 1. Beim VwGH ist unter Z. 1721/35 eine Beschwerde gegen den 
Bescheid der Sicherheitsdirektion für das Bundesland NÖ vom 
3. September 1935, Z. St. — 96/35, anhängig, mit dem der Berufung des 
Bf, gegen das Straferkenntnis des Bundespolizeikommissariates St. Pöl- 
ten (nach der Verordnung der BReg. , BGBl, 690/1936, seit 1. Jänner 1977 
„Bundespolizeidirektion" St. Pölten) vom 1. August 1975, Z. St. 
3938/35, keine Folge gegeben und das Straferkenntnis bestätigt worden 
war. 

Mit dem Straferkenntnis wurde über den Bf. wegen einer 
Verwaltungsübertretung nach dem ersten Satz der Kundmachung des 
Bundespolizeikommissariates St. Pölten vom 20. Mai 1966 eine Geld- 
strafe von 1000 S (Ersatzarreststrafe drei Tage) verhängt. 

2. a) Der VwGH stellte an den VfGH gemäß Art. 139 Abs. 1 B-VG in 
Verbindung mit Art. 89 Abs. 2 B-VG den Antrag, der VfGH möge die als 
Verordnung anzusehende Kundmachung des Bundespolizeikommissa- 
riates St. Pölten vom 20. Mai 1966, Z. P 4153, als gesetzwidrig aufheben. 

b) Diese Verordnung hat folgenden Wortlaut: 
„Auf Grund des g 11 des Gesetzes vom 3. 4. 1922, BGBl. Nr. 218 

(Pressegesetz), in seiner derzeit geltenden Fassung wird angeordnet, daß das 
Anschlagen von Druckwerken (Plakaten) nur an jenen öffentlichen Orten erfolgen 
darf, welche von der Stadtgemeinde St. Pöltcn für diesen Zweck bestimmt bzw. 
von den konzessionierten Plakatierungsunternehmungen hiefür gemietet und als 
solche deutlich erkennbar sind. 

Das Plakatieren an anderen als den hiezu bestimmten und deutlich 
erkennbaren Orten ist auch im Falle des Vorliegens einer Erlaubnis der über die 
in Aussicht genommene Plakatierungsfläche verfügungsberechtigtcn Personen 
verboten. 

Das Anschlagen von amtlichen Kundmachuugen an Amtsgebäuden wird 
durch diese Bestimmung nicht berührt. 

Wer diese Kundmachung übertritt oder an der l3bertretung mitwirkt, wird vom 
Bundespolizeikommissariat St. Pöltcn mit Geldstrafen bis 2000 S oder Arrest bis 
zu zwei Wochen bestraft. " 
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c) Gegen die Gesetzmäßigkeit der angeführten Verordnung werden 
vom VwGH folgende Bedenken vorgebracht: 

„In der Kundmachung des Bundespolizeikommissariates St. Pölten vom 
20. Mai 1966 wird im ersten Satz angeordnet, , daß das Anschlagen von 
Druckwerken (Plakaten) nur an jenen öffentlichen Orten erfolgen darf, welche 
von der Stadtgemeinde St. Pölten für diesen Zweck bestimmt bzw. von den 
konzessionierten Plakatierungsunternehmungen hiefür gemietet und als solche 
deutlich erkennbar sind'. Das Plakatieren an anderen als den vorgenannten Orten 
ist nach dem 2. Absatz dieser Kundmachung verboten. Entgegen dem im g 11 
Pressegesetz enthaltenen Gesetzesbefehl wird nicht angeordnet, , daß das 
Anschlagen nur an bestimmten Plätzen erfolgen darf', es wird vielmehr das Recht 
zum Anschlagen eingeschränkt, ohne daß aus der Verordnung ersichtlich ist, an 
welchen Orten nun das Anschlagen erfolgen darf. Die konkrete Festlegung dieser 
Plätze wird der Stadtgemeinde St. Pölten überlassen bzw. davon abhängig 
gemacht, daß konzessionierte Plakatierungsunternehmen diese Fläche hiefür 
gemietet haben. 

Mit dieser Verordnung hat das Bundespolizeikommissariat St. Pölten die ihm 
kraft Gesetzes allein erteilte Befugnis zur Bestimmung der für das Anschlagen 
erlaubten Plätze an die Stadtgemeinde St. Pölten übertragen. Darin ist aber, wie 
der Verfassungsgerichtshof zum Beispiel in seinem zu einem ähnlichen Fall 
ergangenen, bereits zitierten Erkenntnis vom 11. März 1969, Slg. Nr. 5913, 
ausgeführt hat, eine ohne gesetzliche Grundlage verfügte Beschränkung und 
Delegierung der Zuständigkeit des Bundespolizeikommissariates St. Pölten 
gelegen, " 

II, Der VfGH hat erwogen: 
1. a) Der VfGH geht davon aus, daß die angefochtene Kundmachung 

des Bundespolizeikommissariates St. Pölten durch den Anschlag an der 
Amtstafel dieses Kommissariates am 20, Mai 1966 in Kraft getreten ist. 

b) Da der VwGH über eine Beschwerde gegen einen Bescheid zu 
entscheiden hat, mit dem über den Bf. eine Geldstrafe wegen 
Übertretung der angefochtenen Verordnung verhängt worden war, bildet 
diese Verordnung eine Rechtsgrundlage für das von ihm zu fällende 
Erkenntnis. 

Der Antrag des VwGH ist, da die Prozeßvoraussetzungen gegeben 
sind, zulässig. 

2. Die vom VwGH unter Hinweis auf das Erk. des VfGH 
Slg. 5913/1969 vorgebrachten Bedenken gegen die Gesetzmäßigkeit der 
angefochtenen Verordnung treffen zu. Nach dem eindeutigen Inhalt der 
getroffenen Regelung hat nicht das nach ) 11 PresseG hiefür zuständige 
Bundespolizeikommissariat St. Pölten Plätze bestimmt, an denen das 
Anschlagen (Plakatieren) von Druckwerken erfolgen darf; das Bundes- 
polizeikommissariat hat vielmehr eine Regelung getroffen, nach der die 
Bestimmung dieser Plätze dem Magistrat der Stadt St. Pölten und den 
konzessionierten Plakatierungsunternehmen überlassen wurde. 

Eine gesetzliche Ermächtigung zur Überlassung der dem Bundespoli- 
zeikommissariat zustehende Befugnis an eine andere Behörde oder 
Dienststelle ist nicht gegeben. 
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Die in der Verordnung getroffene Regelung entbehrt demnach einer 
gesetzlichen Grundlage (Art. 18 Abs, 2 B-VG). Dieser Mangel macht die 
angefochtene Verordnung gesetzwidrig. 

3. Die angefochtene Verordnung wurde vom Bundespolizeikommis- 
sariat St. Pölten mit Wirkung vom 22. November 1976 aufgehoben. Sie 
steht demnach im Zeitpunkt der Fällung des Erk. des VfGH nicht mehr in 
Kraft. Gemäß Art. 139 Abs. 4 B-VG ist daher auszusprechen, daß die vom 
VwGH angefochtene Verordnung gesetzwidrig war. 

Der Ausspruch, daß die Verordnung nicht mehr anzuwenden ist, 
gründet sich auf Art, 139 Abs, 6 B-VG. 

8015 

VStG 1950; Ermahnung eines vertretungsbefugten Organes 
einer Gesellschaft ($ 21 Abs. 1); keine Beschwerdelegitimation 

der Gesellschaft 
Stmk. Landes-StraßenverwaltungsG 1964; Übertretung des () 5; 

kein Entzug des gesetzlichen Richters 

Erk. v. 22. März 1937, B 334/75 

1. Die Beschwerde wird, soweit sie von der T-Alpenstraße, Siegfried S 
Gesellschaft m. b. H. S Co. KG, erhoben wurde, als unzulässig zurückgewiesen. 

2. Die Beschwerde des Siegfried S wird abgewiesen. 

Entscheidungs gründe: 

l. 1. a) Der Bund (Österreichische Bundesforste) schloß mit 
Zustimmung der Agrarbezirksbehörde St. mit der Gemeinde Bad M am 
31. Juli 1961 ein Übereinkommen ab, dessen für die Entscheidung des 
Beschwerdefalles rechtlich wesentlichen Punkte wie folgt lauteten: „I. 

(1) Die Ortsgemeinde M beabsichtigt den Bau einer mit Kraftfahrzeugen aller 
Art befahrbaren Straße von Mitterndorf-Thörl ausgehend bis zur Tauplitzalm mit 
einer Gesamtlänge von zirka 9 km und einer Fahrbahnbreite von 6 m (gesamte 
Trassenbreite im Durchschnitt zirka 12 m), wobei darüber hinaus noch an einigen 
Stellen Verbreiterungen zwecks Schaffung von Ausweichmöglichkeiten vorgese- 
hen sind. Weiters soll die Straße in ihrem obersten Teilstück auf einer Länge von 
zirka 500 m zusätzlich zur normalen Fahrbahnbreite um weitere 6 m zwecks 
Schaffung von Parkmöglichkeiten verbreitert werden. Die Lage dieser geplanten 
Straße ist aus dem beigehefteten, einen wesentlichen Bestandteil dieses 
Übereinkommens bildenden Lageplan zu ersehen. 

(2) Die gemäß Abs. (1) zu erbauende Straße führt in einer Länge von zirka 
7, 5 km auch über Grundflächen, welche im Eigentum der Republik Österreich 


